
Anspruch auf Stelle nach Elternzeit und
Versetzungsantrag???
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Das gilt höchstens innerhalb Deines Bundeslandes.
Dein Problem ist nicht der Einsatzort, sondern schon eine Stufe davor - Du musst erst mal den
Dienstherrn wechseln und da ist SH eben nicht verpflichtet Dich zu nehmen.
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